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Ausgabe 37/2009 vom 20. November 2009 
 

(E-Mail-Version) 
 

I n h a l t :  
 
 
 
1. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Einberufung einer Ersatzperson in 

den Kreistag 
 
2. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Anlage amphibischer Lebens-
räume als Kompensation für das Baugebiet „Industriegebiet Wörth-West“, Bebauungsplan 
Nr. 16 der Stadt Germersheim 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 
1. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Einberufung einer Ersatzperson in 

den Kreistag 
 
 
 
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i.V.m. § 66 Kommunalwahlordnung wird bekannt gegeben, dass 
der aus den Reihen der Bewerber des Wahlvorschlags der Freien Demokratischen Partei - FDP - am 
07. Juni 2009 als Mitglied in den Kreistag gewählte  
 
Herr Andy Becht, Bellheim,  
 
sein Mandat niedergelegt hat. 
 
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz wurde 
Frau Christiane Müller, Germersheim, 
als Nachfolger in den Kreistag berufen. 
 
 
 
Germersheim, den 27.10.2009 
 
gez.: Dr. Fritz Brechtel 
 
Landrat  
 
 



 

 
2. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Anlage amphibischer Lebens-
räume als Kompensation für das Baugebiet „Industriegebiet Wörth-West“, Bebauungsplan 
Nr. 16 der Stadt Germersheim 

 
 

 

Die Kreisverwaltung Germersheim, Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim gibt als zuständige Geneh-
migungsbehörde bekannt, dass für die Anlage amphibischer Lebensräume im „Industriegebiet Wörth-
West“ der Stadt Germersheim in der Gemarkung Germersheim eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht erforderlich ist. 

Die gemäß § 3 c UVPG i.V.m. Ziffer 13.16 der Anlage 1 zum UVPG bzw. Anlage 2 zu § 114 a Abs. 2 
Landeswassergesetz (LWG) erforderliche allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass 
durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Als wesentliche Grundlage der allgemeinen Vorprüfung dienten die umwelt- und landschaftsplaneri-
schen Unterlagen der Stadtverwaltung Germersheim vom August 2009 und die Daten der Wasser-
wirtschafts- und Naturschutzverwaltung. 
 
 
 
Germersheim, den 18.11.2009 
 
gez.: Benno Heiter 
 
Kreisbeigeordneter 







Amtsblatt Landkreis Germersheim, 20.11.2009 (E-Mail-Version !)
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